
     Radiointerview: 

Steuerhinterziehung durch 
        Manipulation an Registrierkassen
 

 UnserRadio sprach mit Tobias Weinberger

Frage: Das so genannte „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen“ soll in Zukunft verhindern, dass durch gezielten Missbrauch 
elektronischer Registrierkassen Steuern hinterzogen werden. 

 Wie kann man Registrierkassen denn überhaupt manipulieren?

Weinberger: Die gängigsten Formen sind u.a. der Einsatz von Manipulationssoftware, so 
genannter Zapper. Verwendet man die Software so konsequent, dass man doppelt verkürzt – 
also sowohl auf der Einnahmenseite als auch verhältnisgleich beim Warenzugang –, sind solche 
Manipulationen für Prüfer kaum erkennbar. Dasselbe trifft auf nachträglich geänderte 
Grundaufzeichnungen zu, die ohne Protokollierung erfolgt sind.

Frage: Und deshalb soll es jetzt also eine neue Art der Betriebsprüfung geben, die das 
„Schummeln“ erschwert?

Weinberger: Genau! Mit dem neuen so genannten „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an 
digitalen Grundaufzeichnungen“ sollen Kassenmanipulationen künftig erschwert werden. Der 
Gesetzesentwurf beinhaltet u.a. die Einführung einer Kassennachschau. 

 So eine Kassennachschau soll noch keine Außenprüfung sein, sondern ein eigenständiges 
Verfahren, bei dem die Prüfer jederzeit „ohne vorherige Ankündigung“ und „während der 
normalen Geschäfts- und Arbeitszeiten“ einfach erscheinen können. 

Frage: Und welche neuen Vorschriften wären durch dieses Gesetzt dann zu beachten?

Weinberger: Hersteller von Registrierkassen müssen technisch sicherstellen, dass die mit ihren 
Geräten erstellten Grundaufzeichnungen auch bestimmten Vorschriften entsprechen. 

 Zum Beispiel müssen elektronische Aufzeichnungssysteme gewährleisten, „jeden 
aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfall“ und andere Vorgänge „einzeln, vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet“ aufzuzeichnen. Gegen den weiteren Verkauf von Manipulations- 
software soll eine entsprechende Sanktionierung mit einer Geldbuße von bis zu 25.000,– Euro 
helfen. 
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